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Altmann Kathleen

Von: A30 Kommunalaufsicht <Kommunalaufsicht@Landkreis-Stendal.de>
Gesendet: Donnerstag, 3. April 2025 14:03
An: Altmann Kathleen
Betreff: [EXTERNAL]AW: Anfrage Rücknahme Änderungsantrag im Rahmen 

Widerspruchsverfahrens HVB

ACHTUNG: Diese E-Mail stammt von einem externen Absender. Bitte vermeide es, Anhänge oder externe Links ohne Prüfung zu 
öffnen. 

 
Sehr geehrte Frau Altmann, 
 
die Kommunalaufsicht teilt Ihre Einschätzung zum Gegenstand der erneuten Beratung aufgrund des Widerspruchs 
des Bürgermeisters. Im Widerspruchsverfahren ist der gesamte Gegenstand des ersten Beschlusses und nicht nur 
die gerügte Gesetzeswidrigkeit Gegenstand der erneuten Verhandlung. Gegenstand des ersten Beschlusses waren 
die Ausgangsbeschlussvorlage BV 0194/2025 und die durch die Änderungsanträge nach Abstimmung erfolgte 
Änderung der Beschlussvorlage. Über dieses Gesamtpaket hat die Vertretung nun noch einmal „neu“ zu 
entscheiden. Entweder hält die Vertretung an ihrer ursprünglichen Beschlussfassung fest oder beschließt im Sinne 
des Widerspruchführers. Dabei können und müssen die Änderungsanträge aus der alten Beschlussfassung nicht 
zurückgenommen werden. Nur durch sie kam die Vertretung ja zu der Beschlussfassung mit dem Wortlaut. Die 
Änderungsanträge sind unabdingbarer Bestandteil der ursprünglichen Beschlussfassung. Das Widerspruchsverfahren 
gibt der Vertretung nun die Möglichkeit, ihre Entscheidung noch einmal zu überdenken, sie ggf. zu erneuern oder an 
ihr festzuhalten.  
 
Ich hoffe, mit diesen Ausführungen weitergeholfen zu haben. Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Kathrin Theuerkauf 
Sachbearbeiterin Kommunalaufsicht 

Landkreis Stendal  
Rechtsamt - Kommunalaufsicht 
Hospitalstraße 1 – 2 | 39576 Hansestadt Stendal  
Tel.: +49 3931 60-7561 | Fax: +49 3931 60-7577  
E-Mail: Kathrin.Theuerkauf@landkreis-stendal.de | https://www.landkreis-stendal.de/ 

Die Informationspflicht gemäß Artikel 13/14 DSGVO finden Sie hier: https://www.landkreis-stendal.de/de/datenschutz.html 

 

 
 
 

Von: Altmann Kathleen <K.Altmann@Tangerhuette.de>  
Gesendet: Montag, 31. März 2025 14:29 
An: A30 Kommunalaufsicht <Kommunalaufsicht@Landkreis-Stendal.de> 
Betreff: WG: Anfrage Rücknahme Änderungsantrag im Rahmen Widerspruchsverfahrens HVB  
Priorität: Hoch 
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Ich bitte um Nachsicht, die Anlage wurde vergessen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Kathleen Altmann 
Amt für Verwaltungssteuerung 
Amtsleiterin  
 
Tel:                           03935 / 9317 - 29 
Email:                       k.altmann@tangerhuette.de 
_____________________________________________________________________________________
___ 
 
Stadt Tangerhütte 
Bismarckstraße 5 
39517 Tangerhütte 
  
Tel.:                         03935 / 9317 - 0  
Fax.:                        03935 / 9317 - 14 
Email:                     info@tangerhuette.de 
Internet:                http://www.tangerhuette.de 
 

Von: Altmann Kathleen  
Gesendet: Montag, 31. März 2025 14:28 
An: 'A30 Kommunalaufsicht' <Kommunalaufsicht@Landkreis-Stendal.de> 
Betreff: Anfrage Rücknahme Änderungsantrag im Rahmen Widerspruchsverfahrens HVB  
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
zur beigefügten BV 0194/2025, als Ergebnis eines gemeinsamen Antrages zweier Fraktionen, wurde 
seitens des Bürgermeisters Widerspruch eingelegt.  
In den Ausführungen zum Widerspruch wurde erläutert, dass der in der Sitzung gefasste Änderungsantrag 
ursächlich für die Einschätzung ist.  
 
Aus diesem Grunde war die BV auch am 26.03.2025 im Rahmen des Widerspruches neu zu verhandeln. 
Das Gremium hat die Verhandlung vertagt, da es überzeugt war, den  
Änderungsantrag könne man nicht zurücknehmen. Wir wurden beauftragt, dies der 
Kommunalaufsichtbehörde zur Frage vorzulegen.  
 
Nach unserer eigenen Einschätzung wäre die Änderung durchaus zulässig.  
 
Am 19.02.2025 verhandelte der Stadtrat den Antrag der beiden Fraktionen. Es wurde ein Änderungsantrag 
dazu gestellt, dem gefolgt wurde. Ein Beschlussergebnis ist damit über  
den Antrag inklusive der Änderung zum Antrag erfolgt. Aufgrund des Widerspruches steht u. E. nach die 
ursprüngliche Verhandlungsmasse (Antrag und Änderungsantrag) erneut zur Beratung an.  
Durch Ablehnung der Änderungsanträge könnte auf den urspünglichen Antrag eine Beschlussfassung 
folgen, die unsererseits ja als rechtskonform eingeschätzt wurde.  
 
Würden Sie als Kommunalaufsichtsbehörde dies anders einschätzen? Für Ihre Unterstützung möchten wir 
uns im Voraus bedanken.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Kathleen Altmann 
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Amt für Verwaltungssteuerung 
Amtsleiterin  
 
Tel:                           03935 / 9317 - 29 
Email:                       k.altmann@tangerhuette.de 
_____________________________________________________________________________________
___ 
 
Stadt Tangerhütte 
Bismarckstraße 5 
39517 Tangerhütte 
  
Tel.:                         03935 / 9317 - 0  
Fax.:                        03935 / 9317 - 14 
Email:                     info@tangerhuette.de 
Internet:                http://www.tangerhuette.de 
 


